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N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 3. Gemeinderatssitzung 2021 

am Dienstag, 21. September 2021 um 19:00 Uhr 

im Saal des Schlosses Reichenau, Schlossplatz 9. 

Die Sitzung ist öffentlich. 

Beginn: 19.05 Uhr Ende: 20.10 Uhr 
 
 
Erschienen sind: 
 Bgm. Johann Döller 
 Vzbgm Mag. Michael Sillar 
 GGR Ulrike Marvan 
 GGR Helmuth Mayerhofer 
 GGR Ing. Wolfgang Gruber 
 GR Werner Groß 
 GR Doris Siwatz 
 GR Friederike Przibil 
 GR Bernd Scharfegger 
 GR Ing. Christian Blazek 
 GR Mag. Katrin Nusterer 
 GR Johannes Gschaider 
 GR  Johannes  Ribeiro da Silva 
 GR Carina Perner-Reiter 
 GR Johann  Budin 
 GR Eva Tauchner 
 GR Franz Tisch 
 

Entschuldigt sind abwesend: GGR Oliver Kobald 
  GR Mag. Johannes Ledolter 
  GR Josef Erlach 
  GR Wilfried Scherzer 

Unentschuldigt sind abwesend: XXX 
 

Protokollführer: Philipp Stummer, Amtsleiter-Stv. 

 

Bürgermeister Johann Döller, als Vorsitzender, begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates, 

stellt die Beschlussfähigkeit fest, legt die Tagesordnung vor und erklärt die Sitzung um 19.05 Uhr für eröff-

net.
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Vor Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende folgenden 

 

Antrag: Der Tagesordnungspunkt 1.5.2. – Verträge gem. § 17 NÖ. Raumordnungsgesetz – „Befristetes 

Bauland“ – Ing. Christian Blazek, 2651 Reichenau an der Rax, möge von der Tagesordnung gestri-

chen werden, da dieser Punkt zum jetzigen Zeitpunkt nicht beschlussfähig ist.  

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

1. ÖFFENTLICHER TEIL DER SITZUNG 

1.1. FESTSPIELE REICHENAU GMBH. - LIQUIDIERUNG 

Familie Prof. Peter und Mag. Renate Loidolt haben ihren Rückzug aus der Festspiele Reichenau GmbH. 

mitgeteilt. Sie werden das Theater Reichenau nicht mehr bespielen und ist die „Festspiele Reichenau 

GmbH.“ somit obsolet und soll liquidiert werden.  

Ab der Saison 2022 wird die neu zu gründende „Theater Reichenau GmbH.“ das Theater betreiben.  

Für den Beschluss einer Liquidierung der bestehenden Festspiele Reichenau GmbH. sind 100% der Ge-

sellschaftsanteile notwendig und muss somit auch der Gemeinderat der Marktgemeinde Reichenau an der 

Rax einen dementsprechenden Beschluss fassen, welcher wie folgt beantragt wird: 

 

Antrag: Die Festspiele Reichenau GmbH., Dörfl 57, 2651 Reichenau an der Rax, FN. 116450a, soll 

 aufgelöst werden und tritt somit in das Stadium der Liquidation. Zur Liquidatorin möge  

 Frau Mag. Renate Loidolt, Dörfl 57, 2651 Reichenau an der Rax, bei selbständiger Vertretung 

bestellt werden. Der Bürgermeister wird hiermit ermächtigt, die Zustimmung der Marktge-

meinde zur geplanten Liquidation auszusprechen nach Klärung der vermögensrechtlichen 

Verhältnisse und Vorlage eines Verteilungsbeschlusses zu Gunsten einer gemeinnützigen 

Einrichtung. 

Beschluss: Mit einer Stimmenthaltung (GR. Franz Tisch) angenommen. 

 

 

 

1.2. VEREINBARUNG „ABLÖSE“ THEATER UND NEUER SPIELRAUM MIT DER FESTSPIELE REI-

CHENAU GMBH. 

Die bisherige Betreiberin des Theaters Reichenau – die Festspiele Reichenau GmbH. – hat in den letzten 

Jahren und Jahrzehnten sehr hohe Investitionen und Erweiterungen (Neuer Spielraum) vorgenommen. 

Nachdem der Übergang in die neue Theater Reichenau GmbH. fließend sein soll und nur so ein reibungs-

loser Start gewährleistet werden kann, hat die NÖKU Verhandlungen mit der Familie Loidolt betreffend 

Investitionsablösen geführt, die Ergebnisse wurden in einer Ablösevereinbarung (siehe Beilage 1) erfasst.  

Die Ablösesumme beläuft sich für getätigte Investitionen, Fahrnisse und Markenrechte auf 

EUR 404.296,18 zzgl. der gesetzlich zur Vorschreibung gelangenden Umsatzsteuer.  
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Die Marktgemeinde Reichenau möge mit der unter Punkt 1.3.2. angeführten Pachtvorauszahlung von 

20 Jahren durch die NÖKU GmbH. diese Ablöse finanzieren. Es ergeht daher folgender  

 

Antrag: Der Gemeinderat möge die beiliegende Ablösevereinbarung wie dargestellt beschließen. 

Beschluss: Mit einer Stimmenthaltung (GR. Franz Tisch) angenommen. 

 

 

 

1.3. THEATER REICHENAU GMBH. 

1.3.1. Gesellschaftsvertrag 

Der Vorsitzende berichtet über die Verhandlungen mit der NÖKU GmbH. (NÖ. Kulturwirtschaftsgesell-

schaft m.b.H.) mit welcher beabsichtigt ist, die „Theater Reichenau GmbH. zu gründen, um das Theater 

Reichenau wieder bespielen zu können. Dazu ist es notwendig die entsprechenden Rechtsgrundlagen wie 

folgt zu schaffen: 

1. Gesellschaftsvertrag 

2. Fördervertrag 

3. Pachtvertrag 

Die NÖKU-Gruppe betreibt bereits mehr als 30 künstlerische und wissenschaftliche Institutionen in ganz 

Niederösterreich, wobei die südlichste Spielstätte bisher das Stadttheater Baden ist und mit Reichenau an 

der Rax, ein wesentlicher Schritt in unsere Region getan werden würde. Die NÖKU-Gruppe ist eine starke 

Marke mit überregionaler Ausstrahlung und hat einen sehr hohen Qualitätsanspruch, was auch sicherlich 

auf die enge Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung des Landes NÖ. zurückzuführen ist. Die NÖKU ver-

fügt auch über einen unbefristeten Fördervertrag mit dem Land NÖ. Ein Entwurf des Gesellschaftsvertra-

ges zur Gründung der „Theater Reichenau GmbH.“ war seit einigen Wochen Grundlage für intensive Ver-

handlungen zwischen der Gemeinde und der NÖKU. Diese GmbH. sollte bereits ab 1.10.2021 den Thea-

terbetrieb in Reichenau wieder in Gang bringen. Die Aufteilung der Gesellschaftsanteile soll wie folgt aus-

sehen: 74 % NÖKU, 26 % Marktgemeinde Reichenau. Diese 26 % bedeuten, dass die NÖKU für gewichti-

ge zu treffenden Entscheidungen auch die Gemeinde mit an den Tisch bitten muss. So ist z.B. die Mitbe-

stimmung der Gemeinde bei der Bestellung des handelsrechtlichen Geschäftsführers und der künstleri-

schen Leitung verankert. Ebenso wird ein Beirat für kultur-touristische Belange ins Leben gerufen werden. 

Der Entwurf des Gesellschaftsvertrages liegt diesem Protokoll als Beilage 2 bei. Der vorliegende Vertrags-

entwurf wurde – genauso wie alle anderen in dieser Sitzung zu behandelnde Verträge - durch die Rechts-

anwälte der Gemeinde überprüft. Es ergeht daher folgender 

 

Antrag: Der Gemeinderat möge den beiliegenden Gesellschaftsvertrag wie dargestellt beschließen. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.3.2. Pachtvertrag 

Um das Theater Reichenau wieder zu reaktivieren und einen geordneten und gesicherten Spielbetrieb ab 

dem Sommer 2022 zu gewährleisten ist es notwendig, einen Pachtvertrag zwischen der Marktgemeinde 

Reichenau an der Rax und der Theater Reichenau GmbH. abzuschließen. Der jährliche Pachtzins, welcher 

von der Theater Reichenau GmbH. an die Gemeinde entrichtet werden soll, beläuft sich – beginnend mit 

01.01.2022 - auf € 23.000,-- zuzüglich der Betriebskosten. Der Pachtzins ist indexgesichert (ab 2031) und 

wird die Theater Reichenau GmbH. eine Pachtvorauszahlung von 2022 bis 2041 leisten, was mit Punkt 

1.2. dieser Sitzung korreliert. Der Vorsteuerabzug für zukünftige Instandsetzungen und Investitionen bleibt 

in diesem Zusammenhang unberührt.  

Die notwendige Betriebsstättenbewilligung für das Theater Reichenau ist nach schriftlicher Mitteilung der 

ehemals zuständigen Fachabteilung beim Land NÖ nach wie vor und unbefristet aufrecht. Der Pachtver-

trag ist dem Protokoll als Beilage 3 beigefügt. 

Es ergeht daher folgender 

 

Antrag: Der Gemeinderat möge den beiliegenden Pachtvertrag wie dargestellt beschließen. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

1.3.3. Fördervertrag 

Auch bisher hat die Marktgemeinde Reichenau an der Rax den Theaterbetrieb – genauer gesagt die Fest-

spiele Reichenau GmbH. – finanziell unterstützt. Ab 2017 hat die Festspiele Reichenau GmbH. dann auch 

die Betriebskosten für das gesamte Gebäude übernommen, weshalb die Förderung der Gemeinde vertrag-

lich und mit Gemeinderatsbeschluss erhöht wurde. Bisher flossen jährlich € 60.000,-- an Förderung durch 

die Gemeinde (€ 36.000,-- Spielbetriebssubvention und € 24.000,-- Betriebskostenpauschale). Der Ge-

samtbetrag an zukünftiger Förderung soll für die Bedeckung der laufenden Instandhaltungsaufwendungen 

angehoben, aber mit maximal € 100.000,-- jährlich gedeckelt werden und wird ein Kündigungsverzicht bis 

Ende 2024 vereinbart. Der Fördervertrag ist dem Protokoll als Beilage 4 beigefügt. Der Vorsitzende stellt 

nach Diskussion folgenden 

 

Antrag: Der Gemeinderat möge den beiliegenden Fördervertrag wie dargestellt beschließen. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.4. SUBVENTIONEN 

1.4.1. NÖ. Berg- und Naturwacht 

Der Vorsitzende berichtet von der großartigen, freiwilligen Arbeit der NÖ. Berg- und Naturwacht, die im 

Sommer das Höllental abseits der Bundesstraße mitsamt den Parkbuchten, Badeplätze und auch den 

Wasserleitungsweg von Müll gereinigt haben. Bisher wurden 400 kg Müll eingesammelt. Auch im bevor-
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stehenden Herbst wird die NÖ. Berg- und Naturwacht wieder Reinigungstätigkeiten durchführen und so 

ergeht folgender  

 

Antrag: Der NÖ. Berg- und Naturwacht möge für das Jahr 2021 eine Subvention in Höhe von 

€ 1.000,-- zuerkannt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

1.4.2. Tourismusangebot Verbindung „Höllentalbahn“-„Nostalgiebus“-„Raxseilbahn“ 

Die Erweiterung des Tourismusangebotes im Hinblick auf die Anbindung der Raxseilbahn vom Bahnhof 

Payerbach aus mittels Höllentalbahn und Nostalgiebus von der Remise in Hirschwang weg, wurde im heu-

rigen Jahr das erste Mal angeboten und von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen. 

Ab 2022 soll diese spezielle Verkehrsanbindung auch über ein „Kombi-Ticket“ der ÖBB angeboten werden. 

Die Kosten für die Aufnahme dieses Produkts in das Portfolio ÖBB erfordert einen Jahresbeitrag für 2022 

in Höhe von € 2.000,--. Die eingebundenen Verkehrsbetriebe ersuchen daher um einen Kostenbeitrag der 

Gemeinde. 

 

Antrag: Für das Jahr 2022 möge von der Gemeinde ein Beitrag von € 1.000,-- übernommen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

1.4.3. Ballschule Schwarzatal – Sommer-Camp 

Die Ballschule Schwarzatal, Herr Mag. Reinhold Luschnitz, ersucht um Förderung der im August erfolg-

reich durchgeführten Sommer-Camps. Es wurden 3 Camps durchgeführt, wobei jedes Camp 5 Tage ge-

dauert hat. Inhalte waren: ABC – Ballschule nach wissenschaftlichen Konzepten der Ballschule Heidelberg, 

Ballsportarten abseits vom Mainstream (z.B. Bumball, Bonkerball, Kinball), Thementage zu den 5 Konti-

nenten (Wissen, Malen, Basteln, Singen), Erstellen eines Videotagebuches und Ausflüge (z. B. auf die 

Rax). Insgesamt haben 28 Kinder an den Camps teilgenommen, davon waren 22 Kinder aus Reichenau. 

Der Vorsitzende stellt folgenden 

 

Antrag: Pro Reichenauer Kind möge ein Betrag in Höhe von € 25,--, d. s. in Summe € 550,--, an 

Unterstützung zuerkannt werden. In Abstimmung mit der Ballschule möge der Beitrag an die 

Eltern refundiert werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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Beilage 1 
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Beilage 2 
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 Beilage 3 



 26

 



 27



 28



 29



 30



 31



 32

Beilage 4 
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VER TR A G  

I. 

Unter Bezugnahme auf § 17 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 wird nachstehender Vertrag abgeschlossen zwischen: 

1. der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten, als Eigentümerin des Grund-
stückes Nr. 381/1, EZ 123, KG 23116 Hirschwang, - im Folgenden „Eigentümerin“ genannt  

und 

2. der Marktgemeinde Reichenau an der Rax, vertreten durch Herrn Bürgermeister Johann Döller - im folgenden „Gemeinde“ 
genannt. 

 

II. 

Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Vertrages ist jener Teil des Grundstückes Nr. 381/1, EZ 123, KG 23116 Hirschwang, für den gemäß Entwurf 
einer Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes (Flächenwidmungsplan) die Widmung „Bauland – Sondergebiet – 
Eventpavillon“ vorgesehen ist. Eine Plandarstellung dieses Entwurfes im Maßstab 1 : 5000 ist dem Vertrag angeschlossen.  

Die Gemeinde verpflichtet sich, die Eigentümerin von etwaigen Änderungen der Planung sofort zu informieren und eine entspre-
chende Vertragsanpassung vorzunehmen. 

 

III. 

Ziel 

Ziel der im Punkt II angeführten Widmungsänderung ist die kurzfristige Bereitstellung eines Baugrundstückes im Sinne der 
Widmungsart Bauland – Sondergebiet – Eventpavillon. 

Die Eigentümerin nimmt zur Kenntnis, dass durch die Änderung der Widmungsart bei Bauplatzerklärung die Verpflichtung zur 
Entrichtung der Aufschließungsabgabe nach den Bestimmungen der NÖ Bauordnung besteht. 

 

IV. 

Bebauungsfrist 

Der neu geschaffene Bauplatz ist innerhalb von fünf Jahren nach Rechtskraft der Baulandwidmung einer baulichen Nutzung im 
Sinne der festgelegten Widmung zuzuführen, d. h. es ist mit dem Bau eines konsensmäßigen Hauptgebäudes zu beginnen. Sollte 
binnen fünf Jahren nicht mit dem Bau eines konsensmäßigen Hauptgebäudes begonnen werden, so wird das Rückwidmungsver-
fahren von Amts wegen – ohne jedweden Entschädigungsanspruch - eingeleitet werden. 

V. 

Die Eigentümerin sorgt dafür, dass der Inhalt des Vertrages verbindlich auch auf etwaige Rechtsnachfolger als Eigentümer des 
Grundstückes Nr. 381/1, EZ 123, KG 23116 Hirschwang, übertragen wird. 

 

VI. 

Vertragskosten 

Die Marktgemeinde Reichenau an der Rax übernimmt die Kosten der Errichtung dieses Vertrages und die verbundenen Kosten, 
Steuern und Gebühren. 

Beilage 5 
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VII. 

Beginn und Ende der Rechtswirksamkeit 

Die Rechtswirksamkeit dieses Vertrages ist bis zur Rechtskraft der in Punkt II vorgesehenen Widmung aufgeschoben und endet – 
für den Bauplatz – mit dem Beginn der Errichtung eines konsensmäßigen Hauptgebäudes. 

 

VIII. 

Strafbestimmungen 

Bei Nichterfüllung dieses Vertrages sind die Eigentümerin, deren Rechtsnachfolger bzw. die Käufer des Bauplatzes verpflichtet, 
der Marktgemeinde Reichenau an der Rax eine Konventionalstrafe in Höhe von 30 % (mind. 30 %) des Wertes des jeweiligen 
Grundstückes bzw. Bauplatzes zu bezahlen. Diese Konventionalstrafe dient der Abdeckung des entstandenen Schadens, insbe-
sondere all jener Kosten, die von der Marktgemeinde Reichenau an der Rax für die Neuaufschließung von Bauland zu tätigen 
sind, inklusive aller erforderlichen Projektierungs- und Planungsarbeiten sowie der Kosten zum Erwerb von Grundstücken zur 
Neuausweisung von Bauland. 

 

IX. 

Dieser Vertrag bedarf der Genehmigung durch den Gemeinderat der Marktgemeinde Reichenau an der Rax. 

 
 
 
 
Reichenau an der Rax, am ……………………. 
 
 
 

 

Grundstücksbesitzer: ………………………………………………………. 

 
 
 

Für die Marktgemeinde Reichenau an der Rax 
 
 
 
 
 
 
 ....................................................................................  ....................................................................................  
 Bürgermeister   Geschäftsführender Gemeinderat 
 
 
 
 
 ...................................................................  ...................................................................  
 Gemeinderat  Gemeinderat 
 
 
 
 
Genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates am  ................................................................... 

 



 39

 
 


